
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Ortschaftsrat 
Adelhausen 

22.02.2021 Ö Vorberatung 

Hauptausschuss 01.03.2021 Ö Vorberatung 

Gemeinderat 11.03.2021 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Schließung Brückenwaage Adelhausen 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Der Gemeinderat beschließt die Brückenwaage Adelhausen zu schließen und die Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Waagen vom 14.12.1995 
geändert am 05.07.2001 aufzuheben.  
 

 
An lagen  
     
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Kaufmännische Abteilung 652/10/2021 28.01.2021 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Wenk, Marina 65/23 32 12 Objekt 923  
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In te rne  P rü f ung 

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 

Kosteneinsparung, siehe Erläuterung 
 

 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
 nein 

 
 Erläuterung: 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 

 
 

 



Seite 3 von 4 
 

Er läu te rungen  

Die Brückenwaage in Adelhausen ist derzeit die letzte "öffentliche Waage" der Stadt 

Rheinfelden (Baden). Im Ortschaftsrat Adelhausen wurde bereits am 09.07.2012 über 

Brückenwaage und eine weitere Eichung diskutiert und von Seiten der Verwaltung über die 

hohen Unterhaltskosten berichtet. Die Ausgaben für Eichung, Reparaturen, Personalkosten, 

Service, etc. übersteigen deutlich die Einnahmen. Die Brückenwaagen in Nordschwaben und 

Eichsel wurden aufgrund derselben Problematiken bereits in den Jahren 2001 und 2008 

geschlossen. Auch die in Nollingen bestehende Brückenwaage wurde schon in den 90-er 

Jahren aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen.  

 

Nach Rücksprache mit anderen Gemeinden werden im nahen Umfeld keine Brückenwaagen 

mehr betrieben, da der Kostenfaktor zu hoch ist.  

 

Die Zahl der Wiegungen sowie Einnahmen und Ausgaben hat sich in den letzten Jahren 

wie folgt entwickelt (die Einnahmen sind Brutto dargestellt – ohne Abzug der 

Personalkosten): 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anzahl  
Wiegungen 

156 78 89 103 115 113 165 39 

Einnahmen 561 € 297 € 366 € 468 € 516 € 471 € 561 € 174 € 

 

 2018 2019 2020* 

Anzahl  
Wiegungen 

13 50 38 

Einnahmen 104 €  400 €  304 € 

 

*Die Einnahmen und Wiegevorgänge 2020 sind in der durchschnittlichen Berechnung nicht 

einkalkuliert. 

 

Ausgaben gesamt (2010 bis 2019): 

Versicherung       4.000,00 €      

Personalkosten      1.959,00 €      

Service    14.743,52 €      

Gesamt    20.702,52 €  10 Jahre 

durchschnittlich Jährlich      2.070,25 €  1 Jahr 

 

durchschnittliche Ausgaben jährlich 2.070,25 € 

durchschnittliche Einnahmen jährlich 391,80 € 

durchschnittliche Wiegevorgänge 92,1 

Durchschnittsgebühren zur Kostendeckung 22,50 € 
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Die durchschnittlichen Erträge decken bei weitem nicht die durchschnittlichen Ausgaben, wie 

die obige Zusammenfassung eindrücklich vermittelt. 

 

Durchschnittlich müsste ein Wiegevorgang mindestens 22,50 € betragen (bei rund 92 

Wiegevorgängen), um die laufenden Unterhalts-, Versicherungs- und Personalkosten zu 

decken (keine Gewinnerzielung). Bei einer solch immensen Erhöhung der Gebühren ist 

fraglich, ob die Waage von den Landwirten/Privatpersonen überhaupt noch genutzt wird. 

 

Hinzu kommt, dass in diesem Jahr die Waage erneut geeicht werden müsste, was wiederum 

Kosten in Höhe von 3.503,32 € nach sich ziehen würde. Die Eichung ist in einem 

regelmäßigen Abstand von 3 Jahren verpflichtend. Bei einer Reparatur oder Austausch von 

Ersatzteilen an der Waage ist zusätzlich zur Reparatur eine Eichung notwendig. 

 

Eine weitere Eichung zeigt sich bei den hohen laufenden Kosten und der Anzahl der 

Wiegungen daher als nicht wirtschaftlich an. 

 

Angesichts der o.g. Punkte schlägt die Verwaltung die Schließung der Brückenwaage 

Adelhausen vor.  
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